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1. Auftrag

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand des 

Fachverband Bürgerbeteiligung e.V.,

Berlin

- nachfolgend auch kurz "e.V." oder "Verein" genannt -

beauftragte uns, die Jahresrechnung zum 31. Dezember 2024 aus den uns vorgelegten Belegen, Bü chern 

und Be standsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichti gung der er teilt en 

Aus künfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens lie gen den An wei sungen 

des Auftraggebers zur Ausübung bestehen der Wahl rechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Er stell ung ohne 

Be ur teilungen haben wir  in unseren Ge schäfts räu men in Berlin durchge führt und am 11. März 2026 

beendet.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung der Jahresrechnung umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich wa ren, 

um auf der Grundlage der vorgelegten Belege. Aufzeichnungen und Bestandsnachweise sowie der 

eingeholten Auskünfte zu An satz-, Aus weis- und Bewertungsfragen unter Vornahme der 

Abschlussbuchungen die gesetzlich vorgeschriebene Jahresrechnung, bestehend aus Vermögensübersicht 

und Einnahmen-Ausgabenrechnung, zu erstellen.

Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Umfang 

unserer Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wurden, berichten wir 

in be rufs üb li cher Form im Sinne des IDW S7 (03.2021): Grundsätze für die Erstellung von 

Jahresabschlüssen über Umfang und Ergebnis unserer Tätigkeit.

Allgemeine Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die 

verein barten und die sem Be richt als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-

schaftsprüfer und Wirt schafts prüfungsgesellschaften" maßgebend.
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1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung und bei unserer Berichterstattung hierüber haben wir die ein-

schlä gi gen Normen der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) und unsere Berufspflich ten beach tet, dar unter die

Grund sätze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit, Eigenver antwortlich keit und Un-

parteilichkeit (§ 43 Abs. 1 WPO).

Die Erstellung der Jahresrechnung umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tätig kei ten, die er-

for der lich sind, um auf Grund la ge der vorgelegten Belege, Aufzeichnungen und Bestandsnachweise unter

Vornahme der Abschluss buch ungen die ge setz lich vorge schrie bene Vermögensübersicht und

Einnahmen-Ausgabenrechnung und wei tere Ab schlussbe standteile zu er stel len.

Bei der Erstellung der Jahresrechnung haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und We sentlichkeit

beach tet.

Vollständigkeitserklärung

Von dem Auftraggeber wurde uns in einer berufsüblichen Vollstän dig keitserklärung versichert, dass in der

Vermögensübersicht alle Vermögenswerte, Verbindlichkei ten und Wagnisse des Auftraggebers voll stän dig

und richtig enthalten sind.
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2. Grundlagen der Jahresrechnung

2.1 Aufzeichnungen, Belegführung und erteilte Auskünfte

Der Verein ist weder handels- noch steuerrechtlich zur Buchführung verpflichtet und führt auch freiwillig

keine Bücher. Der Verein erstellt lediglich Aufzeichnungen sowie eine Vermögensübersicht und eine

Einnahmen-/Ausgabenrechnung nach den §§ 259 und 260 BGB.

Die Aufzeichnungen wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens erstellt. Die dabei eingesetzte

Software meinverein erfüllt die Vor ausset zun gen für eine ord nungs mäßige Finanzbuchführung und

Entwicklung des Jah resab schlusses.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung und von den zur

Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

2.2 Feststellungen zu den Grundlagen der Jahresrechnung

Die Organisation der Aufzeichnungen, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen

ermögli chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Aufzeichnung der

Geschäftsvorfälle.

Die Jahresrechnung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software

Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürn berg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young

GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 09. Mai 2025 die Vor aus set zungen für eine ord-

nungsmäßige Belegerfassung und Ent wick lung der Jahresrechnung.

Soweit sich im Rahmen unserer Jahresrechnungserstellung Buchungen ergaben, haben wir diese mit der

Ge schäfts führung unseres Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wur den bis zum Ab schluss

unserer Tätigkeit vorgenommen.

Die einzelnen Posten der Vermögensübersicht und der Einnahmen-Ausgabenrechnung werden im

Erläuterungsteil aus führlich dar ge stellt.
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3. Rechtliche Verhältnisse

Firma: Fachverband Bürgerbeteiligung e.V. 

Rechtsform: e.V.

Gründung am: 16.10.2023

Sitz: Berlin

Anschrift: Weydingerstraße 14-16

10178 Berlin

Registereintrag: Vereinsregister

Registergericht: AG Charlottenburg

Register-Nr.: 40679 B

Satzung: Gültig in der Fassung vom 20.11.2023

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Dauer des Vereins:  unbestimmt

Gegenstand des Vereins: Vertretung der beruflichen und fachlichen Interessen aller 

haupt- oder nebenberuflich in der Bürgerbeteiligung Tätigen

Vorstand: Jörg Sommer (Vorsitzende/r)

Wolfram Britz (stellvertretender Vorsitzender)

Nils Jonas (stellvertretender Vorsitzender)

Astrid Köhler (stellvertretende Vorsitzende)

Martin Müller (stellvertretender Vorsitzender)

Evelyn Wurm (stellvertretende Vorsitzende)

Mohamed Zak Zak (stellvertretender Vorsitzender)
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4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenomme nen Er-

stellungs handlungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in unseren

Ar beitspa pieren festgehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Vermögensübersicht und der

Einnahmen-Ausgabenrechnung sowie weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der vorgelegten

Belege, Aufzeichnungen und Bestandsnachweise.

Auch wenn bei der Erstellung ohne Beurteilungen auftragsgemäß keine Beurteilungen der Belege,

Aufzeichnungen und Bestandsnachweise vorgenommen werden, weisen wir unseren Auftraggeber auf of-

fensichtliche Unrich tig kei ten in den vor ge leg ten Unterlagen hin, die uns als Sachverständige bei der Durch-

führung des Auf trags un mit tel bar auffal len, unterbreiten Vorschläge zur Korrektur und achten auf die ent-

spre chende Um set zung in der Jahresrechnung.
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5. Bescheinigung

Bescheinigung der GAAP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft über

die Erstellung der Jahresrechnung

An den Fachverband Bürgerbeteiligung e.V. :

Wir haben auftragsgemäß die nachstehende Jahresrechnung – bestehend aus Vermögensübersicht und

Einnahmen-Ausgabenrechnung – des Fachverband Bürgerbeteiligung e.V.  für das Geschäftsjahr vom 1.

Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 un ter Be achtung der steuerlichen Vorschriften und der er gänzen den Be-

stim mun gen der Sat zung erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Aufzeichnungen und Bestandsnachweise,

die wir auf tragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Belegführung sowie die Aufstellung der Jahresrechnung nach den steuerlichen Vorschriften und den

ergänzenden Bestimmungen der Satzung lie gen in der Ver antwortung der gesetzli chen Vertreter des

Vereins.

Wir haben unseren Auftrag in Anlehnung an den IDW Stand ard "Grundsätze für die Er stel lung von Jah res-

abschlüssen" (IDW S 7) durchgeführt.

Berlin, 11. März 2026

GAAP GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Diplom-Kaufmann Diplom-Kaufmann
Andreas van Riesen Jens Hagemann
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
Steuerberater Steuerberater
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Blatt 11Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024 

Fachverband Bürgerbeteiligung e.V., 10178 Berlin

AKTIVA
EUR EUR

A. Umlaufvermögen

I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.863,01

Summe Umlaufvermögen 11.863,01

11.863,01
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Fachverband Bürgerbeteiligung e.V., 10178 Berlin

PASSIVA
EUR EUR

A. Eigenkapital Verein

I. Gewinnrücklagen
1. Freie Rücklage 2.849,50

II. Ergebnisvortrag 9.013,51

Summe Eigenkapital 11.863,01

11.863,01
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Fachverband Bürgerbeteiligung e.V., Berlin

Angaben unter der Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024 

Angaben unter der Vermögensübersicht

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:  Fachverband Bürgerbeteiligung e.V.

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Vereinsregister

Registergericht: AG Charlottenburg

Register-Nr.: 40679 B
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EUR EUR

A. EINNAHMEN

1. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnahmege-
bühren und Umlagen 28.495,00

2. Neutrale Einnahmen 0,18
28.495,18

SUMME EINNAHMEN 28.495,18

B. AUSGABEN

1. Steuern, Versicherungen und Beiträge -50,00

2. Werbe- und Reisekosten -5.400,35

3. Instandhaltung und Werkzeuge -409,54

4. Verschiedene Ausgaben -10.772,28

Summe Ausgaben -16.632,17

SUMME AUSGABEN -16.632,17

C. JAHRESERGEBNIS 11.863,01

Ergebnisverwendungsrechnung

1. Jahresergebnis 11.863,01

2. Einstellungen in freie Rücklagen -2.849,50

3. Ergebnisvortrag 9.013,51

Berlin, den 11. März 2026 Jörg Sommer

Vorsitzender des Vorstands

Berlin, den 11. März 2026

stellvertretende Vorsitzende des Vorstands

13.03.2026 14:48:32 [UTC+1]
Joerg Sommer

13.03.2026 15:04:33 [UTC+1]
Claudi Peschen
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Berlin, den 11. März 2026 Nils Jonas

stellvertretender Vorsitzender des Vorstands

Berlin, den 11. März 2026 Astrid Köhler

stellvertretende Vorsitzende des Vorstands

Berlin, den 11. März 2026 Martin Müller

stellvertretender Vorsitzender des Vorstands

Berlin, den 11. März 2026

stellvertretende Vorsitzende des Vorstands

Berlin, den 11. März 2026 Mohamed ZakZak

stellvertretender Vorsitzender des Vorstands

25.03.2026 13:17:51 [UTC+1]
Astrid Köhler

15.04.2026 09:23:48 [UTC+2]
Sonja Rube

22.04.2026 08:58:33 [UTC+2]
Mohamed ZakZak
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Stand Stand
01.01.2024 Entnahme Zuführung 31.12.2024

EUR EUR EUR EUR

A. Nutzungsgebundenes Kapital (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 S. 2 AO) 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Zweckgebundene Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 und 2 AO)

- Wiederbeschaffungsrücklage 0,00 0,00 0,00 0,00

- Projektrücklage neues Objekt 0,00 0,00 0,00 0,00

- Betriebsmittelrücklage 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) 0,00 0,00 2.849,50 2.849,50

D. Ergebnisvortrag 0,00 2.849,50 11.863,01 9.013,51

Summe des Eigenkapital 0,00 2.849,50 14.712,51 11.863,01
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Postenaufgliederung der Jahresrechnung zum 31. Dezember 2024

E I N N A H M E N- A U S G A B E N R E C H N U N G

Ideeller Bereich

A. EINNAHMEN

1. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Aufnah-
megebühren und Umlagen 28.495,00 EUR

Vorjahr: 0,00 EUR

31.12.2024
Konto Kontobezeichnung EUR EUR

40000 Echte Mitgliedsbeiträge 28.495,00 0,00

28.495,00 0,00

2. Neutrale Einnahmen 0,18 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

31.12.2024
Konto Kontobezeichnung EUR EUR

49820 Sonstige steuerfr. Betriebseinnahmen 0,18 0,00

0,18 0,00

SUMME EINNAHMEN 28.495,18 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

B. AUSGABEN

1. Steuern, Versicherungen und Beiträge 50,00 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

31.12.2024
Konto Kontobezeichnung EUR EUR

64200 Beiträge 50,00 0,00

50,00 0,00



Fachverband Bürgerbeteiligung e.V., Berlin 

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2024

Anlage 4 Seite 3

2. Werbe- und Reisekosten 5.400,35 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

31.12.2024
Konto Kontobezeichnung EUR EUR

66300 Repräsentationskosten 2.956,77 0,00
66500 Reisekosten 2.443,58 0,00

5.400,35 0,00

3. Instandhaltung und Werkzeuge 409,54 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

31.12.2024
Konto Kontobezeichnung EUR EUR

68450 Werkzeuge und Kleingeräte 409,54 0,00

409,54 0,00

4. Verschiedene Ausgaben 10.772,28 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

31.12.2024
Konto Kontobezeichnung EUR EUR

63070 Fremdleistungen und Fremdarbeiten 4.807,10 0,00
63050 Kosten der Mitgliederverwaltung 2.777,84 0,00
68370 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 2.537,95 0,00
68550 Nebenkosten des Geldverkehrs 302,14 0,00
68250 Rechts- und Beratungskosten 105,00 0,00
68500 Sonstiger Betriebsbedarf 102,95 0,00
68150 Bürobedarf 86,63 0,00
68050 Telefon 34,03 0,00
68200 Zeitschrift./Bücher/dig.Medien(Fachlit.) 18,64 0,00

10.772,28 0,00

Summe Ausgaben 16.632,17 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

SUMME AUSGABEN 16.632,17 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR



Fachverband Bürgerbeteiligung e.V., Berlin 

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2024

Anlage 4 Seite 4

C. JAHRESERGEBNIS 11.863,01 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

Ergebnisverwendungsrechnung

1. Jahresergebnis 11.863,01 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

31.12.2024
Konto Kontobezeichnung EUR EUR

Jahresergebnis 11.863,01 0,00

11.863,01 0,00

2. Einstellungen in freie Rücklagen 2.849,50 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

31.12.2024
Konto Kontobezeichnung EUR EUR

77810 Einst.i.freie Rückl.§ 62 (1) Nr. 3 AO 2.849,50 0,00

2.849,50 0,00

3. Ergebnisvortrag 9.013,51 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR
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A. Umlaufvermögen

I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gut-
haben bei Kreditinstituten und Schecks 11.863,01 EUR

Vorjahr: 0,00 EUR

31.12.2024
Konto Kontobezeichnung EUR EUR

18000 Bank 11.647,71 0,00
16000 Kasse 215,30 0,00

11.863,01 0,00

Summe Umlaufvermögen 11.863,01 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

Summe Anlage- und Umlaufvermögen 11.863,01 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

11.863,01 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR
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A. Eigenkapital Verein

I. Gewinnrücklagen

1. Freie Rücklage 2.849,50 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

31.12.2024
Konto Kontobezeichnung EUR EUR

21000 Freie Rücklagen § 62 (1) Nr. 3 AO 2.849,50 0,00

2.849,50 0,00

II. Ergebnisvortrag 9.013,51 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

31.12.2024
Konto Kontobezeichnung EUR EUR

Ergebnisvortrag 9.013,51 0,00

9.013,51 0,00

Summe Eigenkapital 11.863,01 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

11.863,01 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR



1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-

-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im 

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein 
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der 

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit 

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, 
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden 
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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